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Antrag für späteren Eintritt in das erste Kindergartenjahr 

 

 

Name, Adresse und Geburtsdatum des Kindes:   

 

 

 

 

Name und Adresse der Antragstellerin / des Antragstellers:  

 

 

 

  

Wir wünschen einen Eintritt in das ersten Kindergartenjahr auf das Schuljahr: ____________ 

 

Gründe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum: __________________________          Unterschrift: _______________________ 
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Antrag für späteren Eintritt in das zweite Kindergartenjahr 

 

 

Name, Adresse und Geburtsdatum des Kindes:   

 

 

 

 

Name und Adresse der Antragstellerin / des Antragstellers:  

 

 

 

  

Wir wünschen einen Eintritt in das zweite Kindergartenjahr auf das Schuljahr: ____________ 

 

Gründe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum: __________________________          Unterschrift: _______________________ 
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Einschulung und Stichtag 
 
Alle Kinder haben das Recht, den Kindergarten während zweier Jahre zu besuchen. Das erste 
Kindergartenjahr ist freiwillig, das zweite Kindergartenjahr ist obligatorisch. 
 
Der Stichtag für den Besuch des Kindergartenjahres ist der 1. Juli. 
 
Freiwilliges erstes Kindergartenjahr: 
Kinder, die vor dem 1. Juli das 4. Altersjahr zurückgelegt haben, dürfen auf Beginn des nächsten 
Schuljahres in den ersten Kindergarten eintreten.  

 
Obligatorisches zweites Kindergartenjahr 
Kinder, die vor dem 1. Juli das 5. Altersjahr zurückgelegt haben, müssen auf Beginn des nächsten 
Schuljahres in den ersten Kindergarten eintreten.  
 
Rückstellungen: 
Die Eltern können bei der Schulleitung eine Rückstellung für den Besuch des ersten oder des zweiten 
Kindergartenjahres beantragen. Verwenden Sie dazu bitte das entsprechende Formular. 
 
 
 
 
Art. 17 
Schuleintritt 
1 
Kinder, die vor dem 1. Juli eines Jahres das fünfte Altersjahr zurückgelegt haben, werden auf Beginn des nächsten 
Schuljahres kindergartenpflichtig und im darauffolgenden Schuljahr primarschulpflichtig. Der Grosse Rat kann den 
Stichtag um bis zu vier Monate vor oder nach dem gesetzlichen Stichtag ansetzen. * 
2 
Der Schulrat kann im Rahmen der Verordnung die Vorverlegung bzw. den Aufschub des Eintritts in den 
Kindergarten bzw. in die Primarschule bewilligen. 
Art. 18 
Recht zum Schulbesuch 
1 
Alle Kinder haben das Recht, den Kindergarten während zweier Jahre zu besuchen. * 

 


